
Klausel 500
Mitversicherungs- und Prozessführungsklausel
für die Technischen Versicherungszweige
- Fassung Januar 2006 - TV 544/00

1. Bei Versicherungen, die von mehreren Versicherern ge-
zeichnet worden sind, haften diese stets nur für ihren Anteil
und nicht als Gesamtschuldner.

2. Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen
und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers für alle
beteiligten Versicherer entgegenzunehmen und in deren
Namen im Rahmen des § 6 Abs. 1 VVG die Versicherungs-
verträge zu kündigen.

3. Die vom führenden Versicherer abgegebenen Erklärun-
gen oder mit dem Versicherungsnehmer getroffenen Ver-
einbarungen sind für die beteiligten Versicherer verbind-
lich. Der führende Versicherer ist jedoch ohne Zustimmung
(Einwilligung oder Genehmigung) der beteiligten Versiche-
rer, von denen jeder einzeln zu entscheiden hat, nicht be-
rechtigt

a) zur Erhöhung von Summen und/oder Limiten über die im
Versicherungsschein genannten prozentualen Werte
bzw. Maximalbeträge hinaus. Dies gilt nicht für Sum-
menanpassungen im Rahmen der Bestimmungen für die
vertraglich vorgesehenen Abrechnungsverfahren
(Summe/Beitrag);

b) zur Änderung der Kündigungsbestimmungen oder der
Versicherungsdauer. Dies gilt nicht für Verlängerungen
der Versicherungsdauer, die aufgrund einer im Versi-
cherungsvertrag getroffenen Regelung gewährt werden;
ferner bleibt die Berechtigung des führenden Versiche-
rers zur Kündigung gemäß § 6 Abs. 1 VVG unberührt;

c) zur Erweiterung der Deckungsumfangs, zur Verminde-
rung des Selbstbehaltes und/oder des Beitrags.

4. Bei Schäden, die voraussichtlich 500.000 EUR überstei-
gen oder für die Mitversicherer von grundsätzlicher Be-
deutung sind, ist auf Verlangen der beteiligten Versicherer
eine Abstimmung herbeizuführen.

5. Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten
Versicherer die gleichen sind, ist folgendes vereinbart:

a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus die-
sem Vertrag seine Ansprüche nur gegen den führenden
Versicherer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich
geltend machen.

b) Der führende Versicherer ist von den beteiligten Versi-
cherern ermächtigt, alle Rechtsstreitigkeiten aus oder
im Zusammenhang mit diesem Vertrag (einschließlich
der Verfolgung von Regressansprüchen) auch bezüglich
ihrer Anteile als Kläger oder Beklagte zu führen. Ein
gegen oder vom führenden Versicherer erstrittenes,
rechtskräftig gewordenes Urteil wird deshalb von den
beteiligten Versicherern als auch für sie verbindlich an-
erkannt. Das gilt ebenfalls für die mit dem Versiche-
rungsnehmer nach Rechtshängigkeit geschlossenen
Vergleiche.

c) Falls der Anteil des führenden Versicherers die Beru-
fungssumme oder Revisionsbeschwer nicht erreicht, ist
der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen
des führenden Versicherers verpflichtet, die Klage auf
einen Zweiten, erforderlichenfalls auf weitere Versiche-
rer auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist. Wird
diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt Nr. 5 b
(Satz 2) nicht.

(0/00) 01.06


